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Abkürzungsverzeichnis - Begriffsbestimmungen 
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DGA Dienstgeberanteil  

FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 

FIBU Finanzbuchhaltung 
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I.d.g.F. in der geltenden Fassung 
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Reverse-Charge Umkehr der Steuerschuld bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen,  

Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger 

UG Universitätsgesetz 

VRF für Forschung zuständiges Rektoratsmitglied  
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Präambel 

Zu den zentralen Zielen der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (Kunstuniversität Graz) 

zählen international sichtbare wissenschaftliche und künstlerische Forschung sowie Entwicklung und 

Erschließung der Künste (EEK). Zur Erreichung dieser Ziele ist die Durchführung drittmittelgeförderter 

Projekte unumgänglich. Diese Richtlinie regelt die mit solchen Projekten verbundenen 

administrativen und inhaltlichen Abläufe, die Kostenersatzregelung und dient der optimalen 

Abwicklung von Antragstellung und Abrechnung und der Unterstützung der Projektleiter_innen aus 

dem künstlerisch-wissenschaftlichen Bereich bei der Umsetzung ihrer Projekte. Das Büro des für 

Forschung zuständigen Rektoratsmitglieds (BVRF) ist in seiner Funktion als Forschungsservice zentral 

in die Abwicklung der unter § 2 und § 3 gelisteten Drittmittelprojekte involviert.  

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für alle Organisationseinheiten (OE) und deren Mitarbeiter_innen der 

Kunstuniversität Graz für die im Rahmen ihrer Dienstverhältnisse durchgeführte 

Forschungsaktivitäten und die Abwicklung von Drittmittelprojekten der unter Abschnitt I. §§ 2, 3 und 

4 angeführten Bereiche. 

(2) Abschnitt I. dieser Richtlinie enthält Regelungen für die Abwicklung von Drittmittelprojekten. 

Abschnitt II. dieser Richtlinie enthält die Kostenersatzregelung für Drittmittelprojekte (KoErsR). 

Abschnitt III. dieser Richtlinie regelt die Ergebnisverwendung abgeschlossener Drittmittelprojekte. 

Abschnitt IV. dieser Richtlinie enthält Schlussbestimmungen.  

I. Abschnitt – Abwicklung von Drittmittelprojekten 
 

§ 2 Drittmittel für die Förderung von Forschung gemäß § 26 UG 

(1) § 26 UG regelt die Forschungsförderung, Auftragsforschung und Vollmachten von „ad personam“-

Vorhaben.  

(2) Als Projekte gem. § 26 UG können z.B. FWF-Einzelprojekte, FWF-PEEK-Projekte, Projekte aus dem 

Jubiläumsfond der Österreichischen Nationalbank oder Auftragsforschung (ad personam) 

durchgeführt werden. Zur Abklärung, ob ein Vorhaben als Projekt gem. § 26 UG durchgeführt werden 

kann, ist das BVRF zu kontaktieren. 

(3) Die Durchführung eines Vorhabens nach § 26 UG erfolgt unter folgenden Rahmenbedingungen: 

1. Vertragspartner_in ist der/die Projektleiter_in als natürliche Person (nicht die OE oder die 

Universität), 

2. Die Verantwortung, die Haftung und das Risiko für die vertrags- bzw. richtliniengemäße 

Erbringung der Forschungsleistung liegen ausschließlich bei der Projektleitung, 

3. Die Kunstuniversität Graz verwaltet die Forschungsgelder treuhänderisch. Darüber hinaus 

übernimmt die Kunstuniversität Graz keinerlei Verantwortung, 

4. Die Zeichnungsberechtigung für projektbezogene Vereinbarungen (z.B. Verträge) liegt bei der 

Projektleitung in Person, 
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5. Sofern eine Kombination mit Mitteln anderer Fördergeber vorgesehen ist, muss die 

Möglichkeit vorab mit dem BVRF abgeklärt werden.  

(4) Voraussetzung für die Durchführung eines solchen Vorhabens ist, dass 

1. die Erfüllung der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis, 

2. die Erfüllung der Aufgaben der betreffenden OE in der Forschung, in der Entwicklung und 

Erschließung der Künste sowie im Lehrbetrieb und, 

3. die Rechte und Pflichten anderer Universitätsangehöriger, 

nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Für Projekte gem. § 26 UG ist das entsprechende Treuhandkonto der Kunstuniversität Graz zu 

verwenden.  

§ 3 Drittmittel für die Förderung von Forschung gemäß § 27 UG 

(1) § 27 UG regelt die ex lege Vollmachten der Leiter_innen von OE.  

(2) Die Durchführung eines Vorhabens nach § 27 UG erfolgt unter folgenden Rahmenbedingungen: 

1. Vertragspartnerin wird in allen Fällen des § 27 UG ausschließlich die Kunstuniversität Graz 

(mangels Rechts- bzw. Teilrechtsfähigkeit nicht die einzelnen OE der Kunstuniversität Graz). 

2. Die Kunstuniversität Graz ist nach außen für die ordnungsgemäße Durchführung der 

Forschungsprojekte verantwortlich und haftbar.  

3. Zeichnungsberechtigt für projektbezogene Vereinbarungen (z.B. Verträge u.a.) sind die 

jeweils dazu bevollmächtigten Mitarbeiter_innen der Universität.  

4. Die von der OE eingeworbenen Drittmittel sind zweckgewidmet für das Projekt bzw. soweit 

der Vertrag mit dem/der Drittmittelgeber_in dies zulässt für die Zwecke der einwerbenden 

OE zu verwenden. 

(3) Für jedes einzelne Projekt ist das entsprechende Kontierungselement anzulegen. Die 

entsprechende Bankverbindung stellt die FIBU auf Anfrage zur Verfügung. Für Symposien und 

Publikationen gelten die unter § 8 angeführten Sonderbestimmungen.  

(4) Insbesondere folgende Projekte gem. § 27 UG können durchgeführt werden: 

a. Forschungsaufträge, Auftragsforschung, Forschungskooperationen 

b. Wissenschaftliche Befundungen und Gutachtertätigkeiten  

c. Forschungsförderungen durch staatliche oder anerkannte Förderstellen oder 

Förderprogramme sind als § 27-Projekte abzuwickeln, wenn der Fördergeber nicht eine 

konkrete Person, sondern die Kunstuniversität Graz bzw. eine OE der Kunstuniversität Graz 

fördert (z.B. EU-Projekte, FFG). 

d. Symposien/Kongresse 

e. Publikationsförderungen 

(5) Drittmittelaktivitäten an der Kunstuniversität Graz werden, sofern keine anderslautenden 

Bestimmungen eine abweichende Vorgehensweise erfordern, grundsätzlich nach § 27 UG 

abgewickelt. 
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§ 4 Sonstige Drittmittelprojekte der Universität  

Sonstige Drittmittelprojekte, die die Universität als Gesamtes betreffen, z.B. Förderungen im 

Zusammenhang mit Wettbewerben, Stipendien, Veranstaltungen, Basisförderungen für 

Institutsstandorte durch Gebietskörperschaften (z.B. Stadt Graz, Land Steiermark, Land Burgenland) 

sowie Sommerakademien, die von einzelnen Organisationseinheiten veranstaltet werden, sind 

ebenfalls Drittmittelprojekte gem. § 27 UG. Diese Projekte sind nach den Regelungen des § 7 dieser 

Richtlinie abzuwickeln.  

§ 5 Zeichnungsberechtigung und Bevollmächtigungen 

(1) Für §-26-Projekte ist der/die jeweilige Projektleiter_in als Einzelperson zeichnungsberechtigt. 

Verträge und Unterschriften gemäß § 26 UG verpflichten jedoch in keiner Weise die Universität, die 

nicht Vertragspartnerin ist.  

(2) Für Projekte gem. § 27 UG wird ausschließlich die Kunstuniversität Graz Vertragspartnerin.  

a. Die Regelungen der Kunstuniversität Graz über die Bevollmächtigungen i.d.g.F. sind 

einzuhalten. Es gilt der Grundsatz des 4-Augen-Prinzips bei der Freigabe von Rechnungen.  

b. Verantwortlichen Projektleiter_innen wird für ordnungsgemäß gemeldete und nach den 

Vorgaben dieser Richtlinie genehmigte Projekte gemäß § 27 Abs 2 UG die zeitlich auf die 

Laufzeit des Projektes beschränkte Vollmacht zum Abschluss der für die Vertragserfüllung 

erforderlichen Rechtsgeschäfte im Rahmen der Einnahmen aus dem Projekt erteilt. 

Vollmachten gemäß § 27 Abs 2 UG werden im Mitteilungsblatt der Universität veröffentlicht. 

c. Vollmachten können bei missbräuchlicher Verwendung jederzeit entzogen werden. 

§ 6 Ablauf für Drittmittelprojektanträge gemäß § 26 und § 27 UG 

(1) Für Projekte gem. §§ 2 Abs und 3 dieser Richtlinie gilt der hier definierte Ablauf uneingeschränkt. 

(2) Vor Projektbeginn haben folgende Schritte zu erfolgen: 

1. Beratungstermin beim BVRF  

Um eine fristgerechte Einreichung des Antrags bei der Förderstelle und eine entsprechende 

Hilfestellung durch das BVRF zu gewährleisten, findet der Beratungstermin mindestens zwei 

Monate vor der geplanten Einreichung des Antrags statt.  

2. Proofreading durch das BVRF  

a. Mindestens vier Wochen vor der Einreichfrist bzw. vor Auftragsannahme im Falle von 

Auftragsforschung sind folgende Unterlagen von den Projektwerber_innen an das 

BVRF digital zu übermitteln: 

i. Förderantrag/Projektunterlagen Auftragsforschung 

ii. Drittmittelmeldung 

iii. Kalkulation 

b. Werden die Unterlagen nicht fristgerecht (siehe lit. a) an das BVRF übermittelt, kann 

die rechtzeitige Bearbeitung nicht garantiert werden. Falls die Unterlagen später als 

14 Tage vor der Einreichfrist bzw. der Auftragsannahme an das BVRF übermittelt 

werden, ist mit einer Ablehnung des Drittmittelprojektes zu rechnen.  

 



 

Drittmittelrichtlinie 

Seite 7 

3. Überprüfung der Drittmittelmeldung und der Kalkulation  

Die Überprüfung der Projektkalkulation erfolgt durch COKO. Die Überprüfung der 

Drittmittelmeldung, des Forschungsantrags und/oder der Projektunterlagen der 

Auftragsforschung erfolgt durch das BVRF. Allenfalls notwendige Anpassungen/Änderungen 

erfolgen durch die Projektleitung. Das BVRF gibt einen Vorschlag hinsichtlich der 

Kostenersatzpflicht an das zuständige Rektoratsmitglied ab. Insbesondere wenn die 

fördergebende Institution keine Overheads akzeptiert, ist darauf zu achten, in der 

Projektkalkulation entsprechende Sachkosten zu berücksichtigen. 

4. Entscheidung des für Forschung zuständigen Rektoratsmitglieds (VRF) 

Das für Forschung zuständige Rektoratsmitglied entscheidet über die grundsätzliche 

Projektfreigabe und die Kostenersatzpflicht.  

5. Meldung des Drittmittelprojekts 

Das BVRF teilt dem/der Projektwerber_in die Entscheidung des/der VRF mit und übersendet 

die überprüfte Drittmittelmeldung, die von der Projektleitung umgehend unterschrieben 

beim BVRF abzugeben ist. Nach Unterzeichnung der Drittmittelmeldung durch VRF verbleibt 

das Original beim BVRF. Kopien ergehen durch das BVRF an die Projektleitung, die 

Organisationseinheit, an welcher das Projekt angesiedelt ist, die Finanzbuchhaltung (FIBU) 

sowie COKO. Daraufhin legt COKO ein dementsprechendes Kontierungselement an und leitet 

die Information an die Projektleitung, BVRF, FIBU weiter. Das BVRF informiert die Abteilung 

Recht über erteilte Vollmachten in Projekten iSd § 27 UG. 

6. Absenden des Förderantrags/Annahme Auftragsforschung  

a. In § 26-Projekten (insbesondere FWF-Einzelprojekte und FWF-PEEK-Projekte) sendet 

der/die Antragsteller_in den Förderantrag direkt an die Förderstelle. Kopien ergehen 

an das BVRF, COKO, FIBU. Die Ablage einer Kopie erfolgt beim BVRF. 

b. In §27-Projekten sendet das BVRF den Forschungsantrag an die Förderstelle. Kopien 

ergehen an COKO, FIBU, den/die Antragsteller_in und die Leitung der OE. Die Ablage 

einer Kopie erfolgt beim BVRF. 

c. In Fällen von Auftragsforschung (§ 26 und § 27 UG) sendet der/die Projektleiter_in 

die unterschriebenen Auftragsannahmen/Verträge direkt an den/die 

Auftraggeber_in. Kopien ergehen an das BVRF, COKO, FIBU und Leitung der OE. Die 

Ablage einer Kopie erfolgt beim BVRF. 

7. Verteilung der Antwort der Förderstelle/Auftragsbestätigung Auftragsforschung  

Das BVRF leitet die Antwort an die Projektleitung, COKO und FIBU weiter. Ergeht die Antwort 

nicht direkt an das BVRF, ist dieses unmittelbar zu informieren. Die Antwort der 

Förderstelle/Auftragsbestätigung ist jedenfalls im BVRF abzulegen.  

8. Ablage der Drittmittelverträge  

Die unterzeichneten Originale werden beim BVRF abgelegt (laut Gebarungsrichtlinie). Eine 

Kopie der Drittmittelverträge ergeht an die Projektleitung. 

9. Eintrag in die KUG-Leistungsdatenbank 

Spätestens nach Unterzeichnung der Drittmittelverträge hat die Projektleitung das Projekt in 

die KUG-Leistungsdatenbank einzutragen. 

(3) In der laufenden Projekttätigkeit und nach Projektende haben folgende Schritte zu erfolgen: 

a) Laufender Betrieb  
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Allfällige terminliche, finanzielle und personelle Änderungen im Zusammenhang mit dem 

Projekt sind unmittelbar an BVRF, COKO, FIBU, Personalverrechnung und -verwaltung zu 

melden. 

b) Die Abrechnung mit der Förderstelle/Auftraggeber_in erfolgt durch die Projektleitung. 

Belegsaufstellungen und Einnahmen-/Ausgabenrechnungen sind von der Projektleitung 

entsprechend der Vorgaben der jeweiligen Förderstelle/der Auftraggeber_in zu erstellen. 

Originalbelege für Sachkosten können in der FIBU angefordert werden und sind nach 

Entlastung durch die Förderstelle/Abrechnung mit dem/der Auftrageber_in wieder an die 

FIBU zu übermitteln. Die Personalverrechnung und -verwaltung kann die Daten für 

Personalkosten bereitstellen. Im Bedarfsfall kann für die Erstellung der Einnahmen-

/Ausgabenrechnung Unterstützung (z.B. bestätigter SAP-Auszug) bei COKO angefordert 

werden. 

c) Die Projektleitung sendet die unterschriebene Abrechnung an die 

Förderstelle/Auftraggeber_in. 

Kopien der kompletten Abrechnungsunterlagen sind von der Projektleitung an das BVRF, 

COKO und FIBU zu senden. 

d) Gegebenenfalls erfolgt eine Abrechnungsprüfung vor Ort an der Kunstuniversität Graz 

durch die Förderstellen. 

Die betroffenen OE/Abteilungen der Kunstuniversität Graz haben entsprechend ihrer 

Zuständigkeiten bei einer Prüfung mitzuwirken.  

e) Entlastungsschreiben der Förderstelle/Auftraggeber_in 

Sobald das Entlastungsschreiben eingetroffen ist, verbleibt das Original bei der 

Projektleitung, die jeweils eine Kopie an das BVRF, COKO und FIBU weiterleitet. 

f) Jede Projektfertigstellung/-beendigung ist umgehend dem BVRF bekanntzugeben. BVRF 

informiert COKO, FIBU und Abteilung Recht.  

§ 7 Ablauf für sonstige Drittmittelprojekte der Universität gem. § 4 

(1) Für Projekte gem. § 4 dieser Richtlinie gilt der unter § 6 definierte Ablauf mit den hier folgenden 

Einschränkungen. 

(2) Vor Projektbeginn ist die/der Projektverantwortliche für die Vorbereitungsarbeiten 

(Förderansuchen, Budgetierung, etc.) und die Durchführung des Projektes selbst zuständig.  

(3) Nach Projektende haben folgende Schritte zu erfolgen:  

a. Die Abrechnung mit der Förderstelle erfolgt durch den Projektverantwortlichen. 

Belegsaufstellung und Originalbelege für Sachkosten sind in der FIBU anzufordern. Im 

Bedarfsfall kann eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung von COKO angefordert werden. 

b. FIBU sendet in Absprache mit dem Projektverantwortlichen die unterschriebene 

Abrechnung an die Förderstelle. 

Kopien der kompletten Abrechnungsunterlagen werden durch die FIBU in Absprache mit 

dem Projektverantwortlichen an die Förderstelle übersendet. 

c. Entlastungsschreiben der Förderstelle 

Sobald das Entlastungsschreiben der Förderstelle eingetroffen ist, verbleibt das Original bei 

der Projektleitung, die jeweils eine Kopie an COKO und FIBU weiterleitet. 
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§ 8 Sonderbestimmungen zur Durchführung der Symposien- und 

Publikationsförderung 

(1) Bei Symposien und Publikationen ist eine Abdeckung der Projektkosten durch Drittmittel in einer 

Mindesthöhe von 50% der anfallenden Kosten anzustreben. Durch die Kunstuniversität Graz wird im 

Rahmen der budgetären Möglichkeiten ein eventueller Restbetrag zugeschossen. Zuschüsse der 

Kunstuniversität Graz zu Publikations- und Symposienkosten stellen nicht virementfähige 

Budgetposten der künstlerisch-wissenschaftlichen Organisationseinheiten dar. Die Durchrechnung 

und somit Kontrolle, ob die vorgegebenen Drittmittel eingeworben wurden, erfolgt am Ende des 

Projektes. Allfällige Überschüsse des KUG-Zuschusses fließen an VRF zurück.  

(2) Jedes Symposium und jede Publikation ist entsprechend der Regelungen unter § 6 abzuwickeln. 

Nach Vorliegen der unterschriebenen Drittmittelmeldung wird von COKO ein Kontierungselement 

eingerichtet. Nach Vorliegen des unterfertigten Fördervertrags veranlasst VRF die Umbuchung des 

vorgesehenen KUG-Zuschusses in der gem. Abs 1 vorgesehenen Höhe auf das Kontierungselement 

durch COKO. Eine Umbuchung von Gastvortragsbudgets aus den Institutsbudgets zugunsten der 

Symposien ist nicht zulässig. 

§ 9 Sonderbestimmungen für ausgelagerte Leistungen   

(1) Ausgelagerte Leistungen (Werkleistungen, Subcontracting, fremdbezogene Dienstleistungen, 

Beratung, usw.) sind bereits in der Projektkalkulation zu berücksichtigen, auszuweisen und genau zu 

beschreiben. Dem Vertrag/Angebot ist eine umfangreiche Darstellung der internen Kalkulation der 

anbietenden Firma (detaillierte Beschreibung der Leistungen, des zeitlichen Aufwands und der 

Stundensätze, sowie des Sachaufwands) beizulegen. 

(2) Ein Werkvertrag ist auf das Ergebnis einer Leistung gerichtet, geschuldet ist ein Werk, d.h. ein 

Erfolg. Der/die Werkunternehmer_in handelt auf eigenes wirtschaftliches Risiko und ist für das 

Abführen von Steuern und Abgaben selbst verantwortlich. Zusätzlich ist bei ausländischen 

Werkunternehmer_innen Rücksprache mit FIBU zu halten, ob eventuell Abzugssteuer und/oder 

Reverse-Charge anfallen.  

(3) Die Vorgaben der Kunstuniversität Graz zur Beschaffung sind einzuhalten.  

(4) Aufgaben, die zu den Dienstpflichten einer an der Kunstuniversität Graz tätigen Person gehören 

(wie z.B. die Betreuung von Abschlussarbeiten), können nicht extern vergeben werden. 

(5) Die beabsichtigte Beauftragung von Unternehmen/Firmen, an denen Mitarbeiter_innen der 

Kunstuniversität Graz beteiligt sind oder in denen sie im Zuge von Nebenbeschäftigungen Leitungs-

/Geschäftsführungsfunktionen bekleiden oder von Vereinen, in denen der/die Projektleiter_in eine 

Funktion bekleidet, ist dem für Forschung zuständigem Rektoratsmitglied vorab zu melden und von 

diesem zu genehmigen bzw. zu untersagen. Im Fall einer beabsichtigten Beschäftigung von 

Familienangehörigen sind diese Regelungen sinngemäß anzuwenden. 
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II. Abschnitt – Kostenersatzregelung für Drittmittelprojekte 
 

§ 10 Kostenersatz   

Gemäß § 26 Abs 3 und § 27 Abs 3 UG sind Drittmittelprojekte kostenersatzpflichtig. Für 

Drittmittelprojekte an der Kunstuniversität Graz gelten die in diesem Abschnitt festgelegten 

Kostenersatzregelungen. Sonderregelungen zum Kostenersatz sind in § 18 dieser Richtlinie geregelt.  

§ 11 Kostenersatz für einem Projekt direkt zuordenbare Infrastruktur  

(1) Laufend in Anspruch genommene Infrastruktur: 

a. Zur laufend in Anspruch genommenen Infrastruktur zählen insbesondere Räumlichkeiten 

(inkl. Betriebskosten und Instandhaltung), EDV und Büroausstattung, Telefon, Porto und 

Büromaterial, sofern die Ausgaben hierfür nicht aufgrund eines unüblich großen Umfangs 

aus Projektmitteln zu bedecken sind. 

b. Generell kommt der volle Kostenersatz nach tatsächlichen Aufwendungen zur Verrechnung. 

c. Die konkrete Höhe der Richtsätze für laufend in Anspruch genommene Infrastruktur und 

Raummiete von universitätsinternen Arbeitsplätzen ist in der Anlage zur Richtlinie festgelegt. 

d. Wenn durch einen/eine Projektmitarbeiter_in ein zusätzlicher oder bereits eingerichteter 

universitätsinterner Arbeitsplatz verwendet wird, erfolgt eine monatsweise Verrechnung des 

Kostenersatzes für Infrastruktur und Raummiete aliquot zum Beschäftigungsausmaß im 

Projekt auf Basis der in der Anlage angeführten Richtsätze. 

e. Die monatlichen Beträge sind vor Projektbeginn durch das für Forschung zuständige 

Rektoratsmitglied und in Absprache mit COKO mit dem/der Projektleiter_in in der 

Kalkulation festzuhalten. 

(2) Zeitlich befristet in Anspruch genommene Infrastruktur: 

a. Zur zeitlich befristet in Anspruch genommenen Infrastruktur zählen insbesondere das 

technische Equipment (die Kosten für Aufstellung und Betreuung sind inkludiert), 

Instrumente, Räumlichkeiten (Labors, Studios, Sitzungszimmer, Festsäle etc.). 

b. Zur Verrechnung kommen die aktuell gültigen Richtsätze für die Nutzung von Räumen und 

technischem Equipment der Kategorie A.  

§ 12 Investitionen aus Projektmitteln 

(1) Grundsätzlich sind die Betriebs- und Instandhaltungskosten von Investitionsgütern während und 

nach Ablauf des zugehörigen Projektes durch Projektmittel bzw. Überschüsse aus Drittmitteln der 

betreffenden Organisationseinheit abzudecken. 

(2) Sofern eine Anlage bereits während des Projektes oder nach Projektende maßgeblich für den 

Lehrbetrieb verwendet werden soll, ist im Vorfeld der Anlagenanschaffung abzuklären, ob ein Teil 

der Investitionskosten sowie die Betriebs- und/oder Instandhaltungskosten während der 

Projektlaufzeit und nach Projektende von der Universität übernommen werden. Voraussetzung ist 

eine von der Projektleitung vorgelegte und von COKO auf Plausibilität überprüfte provisorische 

Aufwandsschätzung. 
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(3) Für aus FWF-Mitteln (§ 26 UG Projekte) finanzierte wissenschaftliche Geräte gelten die 

Bestimmungen der zwischen der Kunstuniversität Graz und dem FWF abgeschlossenen Verträge über 

die Beschaffung, Finanzierung und Inventarisierung. Dabei ist zu beachten, dass Investitionen in 

diesen Fällen in das Eigentum der Kunstuniversität Graz übergehen können. Zur Abklärung, wie 

derartige Investitionen zu behandeln sind, steht das BVRF zur Verfügung.  

§ 13 Kostenersatz für zentrale Dienstleistungen (Verwaltungsoverhead) 

(1) Zu den zentralen Dienstleistungen zählen insbesondere die Drittmittel-Personalverrechnung und 

die Drittmittel-Verwaltung, das Rechnungswesen (inkl. laufende Buchhaltung, Unterstützung bei 

Kostenplanung, Kostenrechnungsauswertungen), Versicherungen, die Bibliotheksnutzung und die 

Nutzung der allgemeinen universitären Infrastruktur (bspw. Unterstützung durch die 

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsabteilung, etc.). 

(2) Die Berechnung des Kostenersatzes ergibt sich wie folgt: 

Gesamtsumme der Projekterlöse 

minus Investitionsanteil (dazu zählen Ausgaben über EUR 333,33 exkl. USt ) 

minus Beträge, die an institutionelle Partner weitergeleitet werden (institutional 

subcontracting) 

minus Kostenersatz für laufende und zeitlich befristet in Anspruch genommene Infra-

struktur 

ergibt Bezugsbasis für Verwaltungsoverhead 

(3) Der Kostenersatz für den Verwaltungsoverhead beträgt 15% der Bezugsbasis. 

§ 14 Verrechnung Kostenersatz  

(1) Die Verrechnung der Kostenersätze erfolgt halbjährlich jeweils zum Stichtag 30.6. und 31.12. im 

Nachhinein auf Basis der im jeweiligen Halbjahr angefallenen Umsatzerlöse. Sofern die Umsatzerlöse 

nur einmal jährlich bzw. am Projektende erfolgen, werden die Bezugsbasis vermindernden 

Tatbestände (siehe § 13 Abs 2) rückwirkend berücksichtigt. 

(2) Der Personalaufwand für Projekte wird monatlich entweder direkt zu Lasten eines Projektes 

verbucht (§ 27 UG) oder ist monatlich rückzuerstatten (§ 26 UG). 

§ 15 Personalkosten 

Für die Projektkalkulation ist hinsichtlich der Personalkosten eine konkrete Berechnung der Abteilung 

Personalverrechnung und-verwaltung zu Grunde zu legen. In begründeten Ausnahmefällen kann die 

Kalkulation auf Basis der in der Anlage angeführten Richtsätze erfolgen, dabei sind jedenfalls die dort 

angegebenen Mindestsätze anzusetzen.  
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§ 16 Verwendung der Kostenersätze  

(1) 10% der eingehobenen Kostenersätze für Infrastruktur gem. § 11 und Verwaltungsoverhead 

gemäß § 13 verbleiben im Globalbudget der Universität. 

(2) Die restlichen 90 % werden folgendermaßen aufgeteilt:  

a. 45 % fließen in das Budget des Vizerektorats für Forschung;  

b. 22,5 % erhält die jeweilige Projektleitung zur Förderung und Weiterentwicklung der eigenen 

Forschungsaktivitäten;  

c. 22,5 % werden dem betreffenden Institut, an dem das Projekt angesiedelt ist, zugeteilt. Über 

die Verwendung dieses Anteils entscheidet die Institutsleitung. 

(3) Aus den Mitteln gemäß Abs 2 lit. a können u.a. Prämien für die erfolgreiche Einwerbung von 

Drittmitteln gewährt werden, sofern die Fördersumme EUR 100.000,00 übersteigt. 

(4) Für die Verwendung der Mittel aus Abs 2 lit. b und c sind die Regelungen des § 19 (2) sinngemäß 

anzuwenden. 

(5) Aus den in Abs 2 lit. b oder c genannten Mitteln können auch Prämien an Angehörige der 

jeweiligen OE bis zu einer Höhe von EUR 400,00 pro Person und Jahr gezahlt werden, sofern diese 

hervorragende Leistungen erbracht haben. Diese sind zu beschreiben und die Vergabe der Prämie ist 

zu begründen. Als Begründung kann nicht alleine die gemäß Arbeitsplatzbeschreibung zu 

erbringende Tätigkeit herangezogen werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ausschüttung einer 

Prämie. Durch Auszahlung einer Prämie entsteht kein Rechtsanspruch für allfällige zukünftige 

Prämien. 

§ 17 Gültigkeitsbereich voller Kostenersatz  

Projekte gem. Abschnitt I. §§ 2, 3 und 4 dieser Richtlinie unterliegen, sofern § 18 dieser Richtlinie 

nichts Abweichendes festlegt, vollem Kostenersatz gem. §§ 11 bis 13 dieser Richtlinie.  

§ 18 Sonderregelungen 

(1) Im Fall von Fördergebern, die keine oder nur eingeschränkt Overheads akzeptieren, kann der 

Kostenersatz auf den jeweiligen Anteil beschränkt werden. 

(2) Die Verwendung und Aufteilung von Lizenzeinnahmen für Patente, Software etc. richten sich nach 

der Richtlinien des Rektorats betreffend den Aufgriff und die wirtschaftliche Verwertung von 

Diensterfindungen und urheberrechtlich geschützten Werken. Auf im Globalbudget verbleibende 

Anteile wird § 16 angewendet. 

(3) Von der Kostenersatzpflicht befreit sind folgende Projekte:  

a. Wissenschaftliche Veranstaltungen und Publikationen gem. Abschnitt I. § 3 Abs 4 lit. d. und 

e.; 

b. Sonstige Drittmittelprojekte der Universität gem. Abschnitt I. § 4; 

c. Spenden und Sponsoring; 

Entsprechende Veranstaltungen bzw. Publikationen sind ausdrücklich als KUG-Veranstaltungen 

bzw. KUG-Publikationen auszuweisen und zu bewerben. Die Einnahmen von künstlerischen 
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Veranstaltungen und Sommerakademien von künstlerisch-wissenschaftlichen OE verbleiben bei 

der jeweiligen OE und sind für die Abdeckung von laufenden und zusätzlichen Kosten im 

Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen zu verwenden.  

III. Abschnitt –Ergebnisverwendung  
 

§ 19 Überschüsse 

(1) Bei einem positiven Projektergebnis (nach Abzug der Overheads und vollständiger 

Endabrechnung des Projekts) kann die Leitung der OE nach Maßgabe dieser Richtlinie entweder das 

gesamte oder Teile des Ergebnisses für Forschung und Lehre (z.B. Reisekostenzuschüsse, 

Investitionen für die OE, Fortbildungen, etc.) verwenden bzw. nach Maßgabe dieser Richtlinie 

Prämien für die Projektleitung und die im Projekt mitwirkenden Mitarbeiter_innen, die ein 

aufrechtes Dienstverhältnis zur Universität haben, ausschütten.  

(2) Überschuss, ohne Prämienausschüttung  

1. Sofern eine Freistellung genehmigt wurde, können Reisekostenzuschüsse nach Maßgabe der 

Richtlinie des Rektorats für die Gewährung von Reisekostenzuschüssen (RKZ) für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz gewährt werden und sind als 

sonstige RKZ zu behandeln. Sofern die Überschüsse ausreichen, kann abweichend der in der RL 

festgelegte Maximalbetrag für zusätzliche RKZ überschritten werden.  

2. Investitionen und Sachaufwendungen aus Überschüssen können für Zwecke der OE getätigt 

werden. Es gelten die einschlägigen Bestimmungen der Beschaffungsrichtlinie und 

Verfahrensanweisungen Beschaffung, Inventar, Rechnungsfreigabe sowie die steuerlichen 

Bestimmungen für Sachbezüge und Sachzuwendungen.  

(3) Prämien aus Überschüssen 

1. Prämien können nur aus Überschüssen in Drittmittelprojekten gem. Abschnitt I § 3 Abs 4 lit a. 

dieser Richtlinie ausgeschüttet werden.  

2. Die Abgeltung von Mehrdienstleistungen an Mitarbeiter_innen der Kunstuniversität Graz fällt 

grundsätzlich nicht unter den Begriff „Prämienausschüttung“. Derartige Abgeltungen sind bereits in 

der Projektkalkulation als Projektkosten anzusetzen. Die Abgeltung von erbrachten 

Mehrdienstleistungen erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und des jeweiligen 

Dienstvertrags. Werden Prämien ausgeschüttet, so sind damit jedoch allenfalls geleistete 

Mehrdienstleistungen abgegolten, wenn dies nicht bereits gesondert erfolgt ist. 

3. Prämien können nur an Mitarbeiter_innen ausbezahlt werden, die nachweislich am betreffenden 

Projekt mitgearbeitet haben, d.h. in der Drittmittelmeldung genannt sind, und hervorragende 

Leistungen im Rahmen der Abwicklung des Drittmittelprojekts erbracht haben.  

a. Die hervorragende Leistung ist zu beschreiben und die Vergabe der Prämie zu begründen. Als 

Begründung kann nicht alleine die gemäß Arbeitsplatzbeschreibung zu erbringende Tätigkeit 

herangezogen werden.  
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b. Die Höhe der Prämie muss in Relation zur Arbeitsleistung im Projekt stehen. Als Grundlage 

dienen die in der Projektkalkulation angegebenen Projektstunden. 

c. Eine Prämienausschüttung an den/die Projektleiter_in darf EUR 10.000,- pro Projekt nicht 

überschreiten. Die Prämienausschüttung je Mitarbeiter_in darf EUR 5.000,- pro Projekt nicht 

überschreiten. Bei Vollbeschäftigung dürfen jährlich maximal Prämien in Höhe von 

EUR 20.000 brutto inkl. DGA pro Mitarbeiter_in ausgeschüttet werden. Bei einer 

Teilbeschäftigung ist der Betrag aliquot zum Beschäftigungsmausmaß anzusetzen.  

3. Die beabsichtigte Ausschüttung von Prämien ist inklusive Begründung an das BVRF zu übermitteln. 

Über die Zuerkennung von Prämien entscheidet der/die VRF. Nach Genehmigung des Antrags wird 

der Antrag auf Prämienzahlung an die Abteilung Personalverrechnung und -verwaltung 

weitergeleitet.  

4. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ausschüttung einer Prämie. Durch Auszahlung einer Prämie 

entsteht kein Rechtsanspruch für allfällige zukünftige Prämien.  

§ 20 Negatives Projektergebnis  

(1) Für allfällige negative Ergebnisse, Salden in Projekten gem. § 26 UG trägt die Projektleitung 

alleinig die Verantwortung und Haftung.  

(2) Sollte ein Projekt gem. § 27 UG ein negatives Ergebnis aufweisen, so erfolgt die Deckung aus 

Drittmittel-Überschüssen der OE, sollten diese nicht ausreichen, erfolgt die Deckung aus dem 

allgemeinen Budget der OE. Letztlich haftet die Universität.  

IV. Abschnitt –Schlussbestimmungen  
 

§ 21 Inkrafttreten  

(1) Diese Richtlinie tritt mit 01.12.2019 in Kraft und ersetzt die Richtlinie zur Drittmittelabwicklung 

vom 03.05.2016 sowie die Richtlinie über die Kostenersatzregelung für Drittmittelprojekte (KoErsR) 

vom 03.05.2016 vollumfänglich.  

(2) Abschnitt I. dieser Richtlinie gilt für alle nach Inkrafttreten der Richtlinie zur Genehmigung 

vorgelegten Drittmittelaktivitäten.  

(3) Abschnitt II. und III. sind ab Inkrafttreten auch auf alle zu diesem Zeitpunkt bereits laufenden 

Projekte anzuwenden.  
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Anlage 1 - Richtsätze  

 

Richtsätze  

(gültig ab 01.12.2019) 

 

Kostenersätze gem. § 11 Abs 1 lit c.: 

Richtsätze für die Kosten eines Standardarbeitsplatzes pro Monat 

Infrastruktur inkl. IT (EDV Hardware u. Software,  

AfA, Telefongrundgebühren, etc.)     EUR 220,00 

Miete für einen Arbeitsplatz     EUR 120,00 

 

Für die Miete eines Arbeitsplatzes wird ein Pauschalbetrag von EUR 120 festgesetzt (mittlere 

Arbeitsplatzflächen von 8-10 m2, mittlere Mietkosten von EUR 12-15 pro m2). Der Mietanteil wird 

aliquot zum Beschäftigungsausmaß im Projekt verrechnet.  

 

Richtsätze gem. § 15: 

Personalkategorie   

Mindestkalkulationssätze  

pro Stunde ohne Nebenkosten wie bspw. Reisekosten, Prämien, etc. 

 

Professor_in        EUR 200,00 

Dozent_in + Senior Postdoc      EUR 175,00 

Assistent_in, künstlerisch-wissenschaftliche MA  EUR 100,00 

Administration        EUR  70,00 

Für Mitarbeiter_innen der Bühnentechnik, der Gebäudeaufsicht etc. sind die Richtsätze für die 

Nutzung von Räumen und technischem Equipment heranzuziehen. 

 


